
DER WEG AUS DER
KURZARBEIT 
Bis zum Ausbruch der Corona-Krise war Kurzarbeit für die meisten Klein- und Mittelbetriebe 
ein Fremdwort. Die kurzfristige flächendeckende Einführung war ein administrativer Gewalt-
akt, der nicht nur Personalverrechner an ihre Grenzen gebracht hat. Rückblickend hat diese 
Maßnahme in der Krise für Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen wertvollen Beitrag zur Sta-
bilisierung geleistet. 

Man sollte dabei aber nicht die Schattenseiten übersehen. So mahnen Experten, dass die Kurz-
arbeit auch unerwünschte Gewöhnungseffekte haben kann – einerseits bei Arbeitnehmern, 
die für eine deutlich reduzierte Arbeitsleistung ein nur leicht reduziertes Gehalt beziehen 
– andererseits aber auch bei Arbeitgebern, die die Personalkosten für eine Unterauslastung 
bequem abwälzen können. Dazu kommen noch die enormen Kosten und die grundsätzliche 
Missbrauchsanfälligkeit.

So wichtig der Beitrag der Kurzarbeit zur Krisenbewältigung war, so wichtig wird es auch sein, 
diese Maßnahme zukünftig auf die Bereiche zu beschränken, in denen sie weiterhin Sinn 
macht. Der Weg zurück in die Normalität mag manchmal auch schmerzvoll sein. Notwendig 
ist er jedenfalls.
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Kurzarbeit

Die Sozialpartner haben die Verlängerung der Corona-Kurzar-
beit (Phase 4) um weitere drei Monate bis 30.6.2021 beschlos-
sen. Diese entspricht im Wesentlichen der bis 31.3.2021 gel-
tenden Kurzarbeit der Phase 3.

Die Eckpunkte der Kurzarbeit Phase 4:

•  Nettoersatzrate bleibt bei 80 % bis 90 %. 

•  Die Arbeitszeit kann im Normalfall auf bis zu 30 % reduziert 
werden. In besonders begründeten Fällen ist auch eine Un-
terschreitung dieser Mindestarbeitszeit möglich. 

•  Bestimmte Erleichterungen für vom Lockdown betroffene 
Branchen bleiben bestehen.

EINKOMMENSTEUERPFLICHT VON
COVID-FÖRDERUNGEN

Zwar sind Förderungen häufig steuerfrei, durch die damit ein-
hergehende Aufwandskürzung kommt es jedoch häufig zu einer 
Steuerpflicht „durch die Hintertür“. Folgende ausgewählte För-
derungen werden aus ertragsteuerlicher Sicht dargestellt:

Härtefallfonds
Bei dieser Förderung handelt es sich um einen Einkommenser-
satz für natürliche Personen. Diese COVID-19-Förderung unter-
liegt nicht der Einkommensteuer und nicht dem Abzugsverbot. 
Es handelt sich um eine echt steuerfreie Förderung. 

COVID-19-Kurzarbeit
Durch diese Maßnahme sollen die Beschäftigungsverhältnisse 
in der vorübergehenden wirtschaftlich schwierigen Situation 
sowie betriebliches Know-how gesichert werden. Auch diese 
Förderung ist steuerbefreit. Allerdings wird diese Steuerfreiheit 
durch das Abzugsverbot de facto wieder beseitigt. 

Fixkostenzuschuss I und II 800.000
Mit dem Fixkostenzuschuss I und dem Fixkostenzuschuss 
800.000 können Unternehmen je nach Umsatzeinbruch ihre 
Fixkosten anteilig decken. Diese Zuschüsse sind steuerbefreit. 
Das Abzugsverbot greift jedoch nicht für den Teil des Zuschus-
ses, der auf den Unternehmerlohn entfällt. Damit bleibt dieser 
Teil des Fixkostenzuschusses endgültig steuerfrei. 

Umsatzersatz, Ausfallsbonus
Der Lockdown-Umsatzersatz ist ebenso steuerpflichtig wie der 
Ausfallsbonus.

SCHLIESSFÄCHER KÜNFTIG IM
KONTENREGISTER

Mit einer Novelle wurde das Kontenregister insbesondere um 
Schließfächer von Kreditinstituten und gewerblichen Schließ- 
fachanbietern erweitert.

Im Zuge der Steuerreform wurde im Jahr 2016 ein zentrales Kon-
tenregister eingeführt. Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben etwa auch die Abgabenbehörden die Möglichkeit, Kon-
tenregisterabfragen durchzuführen und Konteneinschau zu 
nehmen. Damit soll vor allem ein Beitrag zur Gleichmäßigkeit 

VERLÄNGERUNG DER STUNDUNGEN,
RATENZAHLUNGEN UND KURZARBEIT

Vom Parlament wurde die Verlängerung der Stundung von 
Steuern und Abgaben um weitere drei Monate bis 30.6.2021 
beschlossen. Damit verschiebt sich auch die Möglichkeit des 
COVID-19-Ratenzahlungsmodells um drei Monate nach hinten. 
Auch die Kurzarbeit wurde bis Ende Juni 2021 verlängert. 

Finanzamts-Stundung 

Wurde Ihnen eine Stundung Ihres Abgabenrückstandes nach 
dem 15.3.2020 aufgrund von COVID-Betroffenheit bewilligt, ist 
diese Stundung automatisch bis 30.6.2021 verlängert. Abga-
ben, die zwischen dem 26.9.2020 und 28.2.2021 fällig wurden, 
sind bis zum 30.6.2021 zu entrichten. Das heißt, diese Abgaben 
werden automatisch mitgestundet und es muss dafür kein ge-
sondertes Stundungsansuchen mehr eingebracht werden.

>  Hinweis:

Wenn Ihnen bereits eine Ratenzahlung bewilligt worden ist, 
kann parallel keine Stundung beantragt werden und auch 
die gesetzliche Zahlungsfrist im Zusammenhang mit gestun-
deten Abgaben (30.6.2021) gilt nicht.

Im Falle einer Ratenzahlung sind laufende Abgaben stets 
zum Fälligkeitstag laut Ratenzahlungsplan zu entrichten, an-
sonsten tritt ein sogenannter Terminverlust ein. Das hat zur 
Folge, dass dann alle offenen Raten sofort fällig werden.

Ratenzahlungsmodell

Von 10.6. bis 30.6.2021 kann alternativ zur allgemein gültigen 
Ratenzahlungsbestimmung ein Antrag nach den Bestimmungen 
über das COVID-19-Ratenzahlungsmodell gestellt werden.

In der Phase 1 des COVID-19-Ratenzahlungsmodells können die 
COVID-bedingten Abgabenrückstände binnen 15 Monaten von 
Juli 2021 bis September 2022 beglichen werden. Ist die Rück-
zahlung des gesamten ausstehenden Betrags bis September 
2022 nicht möglich, wurden aber zumindest 40 % beglichen, 
kann in der Phase 2 dieses Modells die Rückzahlung binnen 
weiterer 21 Monate, also bis längstens Juni 2024, erfolgen. 

Sowohl in Phase 1 als auch in Phase 2 ist außerdem einmalig 
eine Neuverteilung der Raten möglich.

Das Modell gilt nur für „COVID-bedingte Rückstände“, also sol-
che, die zwischen dem 15.3.2020 und dem 30.6.2021 entstan-
den sind. Davon umfasst sind auch Rückstände aus Zeiträumen 
vor dem 15.3.2020, sofern diese weniger ausmachen als der 
Betrag der Rückstände ab dem 15.3.2020.

>  Hinweis:

Im Falle einer Ratenvereinbarung fallen seit dem 15.3.2020 
und noch bis 30.6.2021 keine Zinsen an. Ab dem 1.7.2021 
werden die ausständigen Beträge zu verzinsen sein, und 
zwar mit 2 % über dem Basiszinssatz. Nach heutigem Stand 
entspräche das einer Verzinsung von 1,38 % pro Jahr.

WICHTIG: Neue, nach dem 30.6.2021 entstehende Abga-
benverpflichtungen sind von diesen Stundungen und dem 
COVID-19-Ratenzahlungsmodell nicht umfasst und müssen 
daher fristgerecht entrichtet werden.
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der Besteuerung, zur Steuergerechtigkeit und zur Bekämpfung 
von Steuerbetrug und Abgabenhinterziehung geleistet werden.

Welche Daten sind im Kontenregister enthalten?
Im zentralen Kontenregister sind die Girokonten, Bausparkon-
ten, Kredit- und Zahlungskonten, Sparbücher und Wertpapier-
Depots sowie – seit 2021 neu – auch Schließfächer aller Un-
ternehmen und aller Privatpersonen bei einem in Österreich  
tätigen Kredit- oder Finanzinstitut aufgelistet. Als Schließ- 
fächer gelten dabei jene, die hohen Sicherheitsstandards durch 
Zugangsbeschränkungen unterliegen und zum Zweck der Ver-
wahrung von Wertgegenständen auf unbefristete Zeit oder für 
die Dauer von mindestens einer Woche auf der Grundlage von 
Verträgen oder Nutzungsvereinbarungen von Kreditinstituten 
und gewerblichen Schließfachanbietern vermietet werden.

Dabei sind nur Informationen über äußere Kontodaten, wie 
etwa die Konto- bzw. Depotnummer und die Bezeichnung des 
Kontos, der Tag der Eröffnung und der Auflösung, bei Schließ-
fächern der Beginn und die Dauer des Mietzeitraums oder der 
Kontoinhaber ersichtlich. Nicht enthalten sind Kontostände und 
Bewegungen auf dem Konto selbst. Diese sind erst bei einer 
richterlich genehmigten Konteneinschau etwa im Zuge von ge-
richtlichen Strafverfahren, von Finanzstrafverfahren sowie von 
einem abgabenrechtlichen Ermittlungsverfahren ersichtlich.

Wer darf das Kontenregister einsehen?
Von der Konteneinschau zu unterscheiden ist die Einsichtnah-
me in das Kontenregister. Dieses können – neben Staatsan-
waltschaften und Strafgerichten – etwa die Finanzstraf- und 
Abgabenbehörden sowie das Bundesfinanzgericht abfragen 
und einsehen. Über jede erfolgte Einsichtnahme durch die Ab-
gabenbehörden in das Kontenregister wird der Abgefragte über 
FinanzOnline informiert (nicht jedoch bei Abfragen durch Fi-
nanzstrafbehörden, Staatsanwaltschaften, Strafgerichte etc.).

Um zu überprüfen, welche Daten im Kontenregister gespeichert 
sind, empfiehlt es sich, über Ihren persönlichen Finanz-Online-
Zugang eine Abfrage im Kontenregister vorzunehmen. Sollten die 
dort ersichtlichen Daten nicht korrekt sein, sollte eine Bearbeitung 
oder Änderung der Daten, welche nur mittelbar über die konten- 
bzw. depotführende Bank erfolgen kann, veranlasst werden.

VERMIETUNG VON IMMOBILIEN EINER 
GMBH AN IHREN GESELLSCHAFTER-
GESCHÄFTSFÜHRER  

Ob bei der Vermietung von für den GmbH-Gesellschafter ange-
schafften bzw. hergestellten Immobilien durch die GmbH an den 
eigenen Gesellschafter Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen ist 
und der GmbH dafür zugleich auch der Vorsteuerabzug zusteht, 
hängt davon ab, ob die Überlassung eine unternehmerische Tä-
tigkeit darstellt.

Nach der aktuellen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
sind dabei drei Fälle zu unterscheiden, in denen es zur Versa-
gung des Vorsteuerabzuges kommen kann.

Grundsätzlich gilt: Liegt eine unternehmerische Vermietung 
der Immobilie durch die GmbH an ihren Gesellschafter zu 
Wohnzwecken vor, so hat die GmbH über den Vermietungsum-

satz eine Rechnung samt Ausweis der 10%igen Umsatzsteuer 
auszustellen. Für die mit der Anschaffung bzw. Herstellung der 
Immobilie an die GmbH verrechneten Umsatzsteuerbeträge 
steht der GmbH dafür der Vorsteuerabzug in Höhe von 20 % zu.

Aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ergibt sich, 
dass es im Zusammenhang mit der Nutzungsüberlassung ei-
ner Immobilie an eine der GmbH nahestehende Person (wie 
insbesondere den Gesellschafter) in drei Fällen jedoch zur Ver-
sagung des Vorsteuerabzuges kommen kann:

1. Bloße Gebrauchsüberlassung

Erfolgt die Überlassung der Nutzung einer Wohnimmobilie an 
den Gesellschafter nicht deshalb, um Einnahmen zu erzielen, 
sondern um dem Gesellschafter einen Vorteil zuzuwenden, so 
fehlt es an einer wirtschaftlichen (unternehmerischen) Tätigkeit. 
Es liegt somit eine bloße Gebrauchsüberlassung vor, die keine 
unternehmerische Tätigkeit darstellt. Als Rechtsfolge steht der 
Vorsteuerabzug aus der Errichtung bzw. Anschaffung des Ge-
bäudes auf Ebene der GmbH nicht zu, wobei die allfällig tatsäch-
lich bezahlten Mieten auch nicht der Umsatzsteuer unterliegen.

2. Nicht fremdübliche Nutzungsüberlassung
an besonders repräsentativen Wohngebäuden

Die zweite Kategorie bilden Wohngebäude, die schon ihrer 
Erscheinung nach (etwa besonders repräsentative und teure 
Wohngebäude) bloß für die private Nutzung durch den Gesell-
schafter bestimmt sind. Wesentlich ist dabei das Erscheinungs-
bild im Zeitpunkt der Errichtung sowie die geografische Lage 
des Objektes. Erreicht bei derartigen Gebäuden die tatsächli-
che Miete bei der Überlassung an den Gesellschafter nicht eine 
(nahezu) fremdübliche Höhe, ist der Vorsteuerabzug für Vorleis- 
tungen aus der Errichtung auf Ebene der GmbH ebenfalls zur 
Gänze ausgeschlossen. Die tatsächlich gezahlte Miete unter-
liegt dafür nicht der Umsatzsteuer.

3. Nicht fremdübliche Vermietung von im Betrieb 
einsetzbaren Gebäuden

Liegt einer der beiden oben genannten Fälle nicht vor und han-
delt es sich somit um jederzeit im betrieblichen Geschehen  
einsetzbare Wohnimmobilien (z. B. durch Vermietung an frem-
de Personen), so ist weiters zu prüfen, ob die für die Überlas-
sung der Immobilie tatsächlich geleistete Miete weniger als 
50 % der fremdüblichen Miete beträgt oder nicht. Als fremdü-
bliche Miete ist entweder die Marktmiete (bei Vorliegen eines 
funktionierenden Mietenmarkts) oder die sogenannte Rendite-
miete (sofern kein funktionierender Mietenmarkt vorliegt; in 
der Regel zwischen 3 % bis 5 % der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten) heranzuziehen.

Beträgt die Miete weniger als 50 % der fremdüblichen Miete, 
steht kein Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten der Immobilie zu; die Mieten unterliegen nicht der 
Umsatzsteuer. Werden mindestens 50 % der fremdüblichen Miete 
entrichtet, steht der Vorsteuerabzug zu. Die der Umsatzsteuer zu 
unterziehende Miete ist auf die fremdübliche Miete anzuheben.

>  Hinweis:

Trotz der jüngsten Präzisierungen durch den VwGH ist die Über-
lassung von Immobilien an den Gesellschafter einer GmbH 
nicht nur aus umsatzsteuerlicher Sicht, sondern auch aus er-
tragsteuerlicher Sicht stets anhand des Einzelfalles zu prüfen.

Im Wandel der Zeit gut beraten.



UMSATZSTEUERBEFREIUNG VON ÄRZTEN

In den Umsatzsteuerrichtlinien (UStR) wurden einige Ände-
rungen im Bereich der Umsatzsteuerpflicht bzw. -freiheit be-
stimmter ärztlicher Leistungen vorgenommen.

Für Leistungen, die selbständige Ärzte im Bereich der Humanme-
dizin im Rahmen ihrer Heilbehandlung an Patienten erbringen, 
gilt eine unechte Umsatzsteuerbefreiung. Das bedeutet, dass der 
Arzt für seine Heilbehandlung keine Umsatzsteuer in Rechnung 
zu stellen hat, zugleich allerdings auch nicht die Vorsteuer gel-
tend machen darf. Für die Umsatzsteuerbefreiung spielt somit 
die Definition der ärztlichen Heilbehandlungen eine wichtige Rol-
le. In diesem Zusammenhang gab es zuletzt einige Ergänzungen.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung gelten als Heilbehandlung 
etwa:

•  die Untersuchung auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen von 
körperlichen und psychischen Krankheiten oder Störungen

•  die Beurteilung dieser Zustände bei Verwendung medizi-
nisch-diagnostischer Hilfsmittel 

•  die Verabreichung eines Medikamentes zur sofortigen Ein-
nahme – die Verabreichung einer Injektion oder das Anlegen 
eines Verbandes im Rahmen einer ärztlichen Behandlungs-
leistung gehört als übliche Nebenleistung zur begünstigten 
ärztlichen Heiltätigkeit 

•  die Vornahme operativer Eingriffe einschließlich der Ent-
nahme oder Infusion von Blut 

•  die Verordnung von Heilmitteln, von Heilbehelfen und 
medizinisch-diagnostischen Hilfsmitteln 

Im Zuge der letzten Änderung der UStR, welche die Ansicht 
der Finanzverwaltung widerspiegeln, wurde ergänzt, dass eine 
Heilbehandlung auch telefonisch erfolgen kann. 

Gutachten als Sonderfall
Auch die Erstattung von ärztlichen Gutachten gehört zur Be-
rufstätigkeit als Arzt und ist damit grundsätzlich steuerfrei. 
Bestimmte Gutachten sind davon jedoch ausgenommen, z. B.

•  Gutachten über biologische Verwandtschaft oder Alters-
bestimmungen

•  psychologische Tauglichkeitstest, die sich auf die Berufs-
findung erstrecken

•  psychologische Tests im Zusammenhang mit waffen-
rechtlichen Bewilligungen

•  ab 1.7.2021: Verkehrspsychologische Untersuchungen

>  Tipp:

Umsatzsteuerpflichtige Nebenleistungen von Ärzten können 
auch aufgrund der Kleinunternehmerregelung steuerfrei sein.

PAUSCHALVERGÜTUNGEN FÜR
DIENSTREISEN – KEINE STEUERFREIHEIT

Damit Reisekostenersätze wie Taggelder oder Kilometergelder 
im Rahmen der Gehaltsabrechnung steuerfrei ausbezahlt wer-
den können, ist eine Einzelabrechnung Voraussetzung.

In der Praxis werden gelegentlich monatlich fixe Pauschalen 
ausbezahlt. Der Verwaltungsgerichtshof hat dieser Vorgehens-
weise unlängst eine Absage erteilt. Werden monatlich gleich-
bleibende Pauschalbeträge unabhängig davon geleistet, wie 
viele Dienstreisen tatsächlich geleistet werden, sind die Steuer-
befreiungen nicht anwendbar. Begründet hat der VwGH seine 
Entscheidung damit, dass die Tagesgelder bei Pauschalvergü-
tung nicht mehr „aus Anlass einer Dienstreise“ gewährt werden. 
Werden derartige Fälle im Rahmen einer Prüfung aufgegriffen, 
kann das zu hohen Nachzahlungen für den Arbeitgeber führen.
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